Entwurf

Vereinbarung 2009 über das Ausbildungsbudget für

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V e r e i n b a r u n g

e i n e s   A u s b i l d u n g b u d g e t s
f ü r   d a s   J a h r

2009

	Der Träger des Krankenhauses
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


	des Krankenhauses 
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


	vertreten durch
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


und

	Die Sozialleistungsträger
	AOK Mecklenburg-Vorpommern – Die Gesundheitskasse.

	

	Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) als 

Arbeitsgemeinschaft nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 KHG für 

die folgenden Ersatzkassen:

	- Barmer Ersatzkasse (BARMER), Wuppertal

	- Techniker Krankenkasse (TK), Hamburg 

	- Deutsche Angestellten-Krankenkasse (DAK), Hamburg

	- Kaufmännische Krankenkasse – KKH, (KKH) Hannover

	- Gmünder ErsatzKasse (GEK), Schwäbisch Gmünd

	- HEK - Hanseatische Krankenkasse (HEK), Hamburg

	- Hamburg Münchener Krankenkasse  

  (Hamburg Münchener), Hamburg

- hkk, Bremen

	

	vertreten durch das vdek Krankenhausberatungszentrum der BARMER in Schwerin,

	

	Arbeitsgemeinschaft Krankenhaus nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 KHG in Mecklenburg-Vorpommern:

BKK-Landesverband NORD 

IKK-Landesverband Nord


- im folgenden Vertragsparteien genannt -
Präambel

Die Vergütung Ausbildung wird gemäß dem Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG) i. d. F. vom 10.April 1991 (BGBl. I 1991 S. 885), in der Fassung des GKV-WSG vom 26.03.2007 (BGBl. I S. 378) und zuletzt geändert durch das Krankenhausfinanzierungsreformgesetz - KHRG vom 17.03.2009 (BGBl. I S. 534) und des Gesetzes über die Berufe in der Krankenpflege und zur Änderung anderer Gesetze in dieser Vereinbarung bestimmt. Die Rahmenvereinbarung zwischen den Spitzenverbänden der Krankenkassen und der Deutschen Krankenhausgesellschaft ist in dieser Vereinbarung beachtet. 
§ 1 

Vertragsgegenstand
Gemäß § 17a Abs. 3 KHG vereinbaren die Vertragsparteien nach § 18 Abs. 2 KHG bei ausbildenden Krankenhäusern für einen zukünftigen Zeitraum (Vereinbarungszeitraum) ein krankenhausindividuelles Ausbildungsbudget zur Finanzierung der  Ausbildungskosten. Es soll die Kosten bei wirtschaftlicher Betriebsgröße und Betriebsführung decken. Hierzu müssen Art und Anzahl der voraussichtlich belegten Ausbildungsplätze sowie die Höhe der zu erwartenden Kostenentwicklungen einschließlich der zusätzlichen Kosten auf Grund der Umsetzung des Gesetzes über die Berufe in der Krankenpflege und zur Änderung anderer Gesetze festgestellt werden.

§ 2 

Vereinbarungszeitraum / Inkrafttreten / Weitergeltung

Die Vereinbarung gilt für das Kalenderjahr 2009.

Die Vereinbarung tritt zum ersten Kalendertag des auf die Genehmigung folgenden Monats in Kraft, voraussichtlich zum 01.10.2009.

Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes wird im Rahmen der Weitererhebung der krankenhausindividuelle Ausbildungszuschlag ohne Ausgleiche bis zur Genehmigung einer neuen Vereinbarung abgerechnet

Bis zur Genehmigung einer neuen Vereinbarung gelten die übrigen Regelungen dieser Vereinbarung weiter.

Bestandteil dieser Vereinbarung sind folgende Anlagen:

· Kalkulationsschema für die Verhandlung des Ausbildungsbudgets 2009 (Anlage 1)

§ 3 

Kalkulationsgrundlagen 

3.1
Fallkonstellation der Ausbildung 

Das Krankenhaus verfügt über eine eigene Ausbildungsstätte. Es werden Auszubildende für das eigene und fremde Krankenhäuser ausgebildet. Die Ausbildenden sind im Landesdienst.

3.2.
Art und Anzahl der Auszubildenden

	Ausbildungsberuf
	Auszubildende gesamt

	Ergotherapeutin/ Ergotherapeut
	

	Diätassistentin/ Diätassistent
	

	Hebamme/ Entbindungshelfer
	

	Physiotherapeutin/ Physiotherapeut
	

	Gesundheits- und Krankenpflegerin/

Gesundheits- und Krankenpfleger
	

	Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin/

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger
	

	Krankenpflegehelferin/ Krankenpflegehelfer
	

	Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin/

Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent
	

	Medizinisch-technische Radiologieassistentin/

Medizinisch-technischer Radiologieassistent
	

	Medizinisch-technische Assistentin für Funktionsdiagnostik/

Medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdiagnostik
	

	Orthoptistin/ Orthoptist
	

	Logopädin/ Logopäde
	


3.3 Fallzahl entsprechend der Budgetvereinbarung nach KHEntgG und BPFlV
	Vollstationäre DRG- Fälle entsprechend E1
	

	Vollstationäre DRG- Überlieger am Jahresbeginn
	

	Sonstige tagesbezogene Entgelte nach § 6 Abs.1 KHEntgG
	

	Sonstige fallbezogene Entgelte nach § 6 Abs.1 KHEntgG
	

	Vollstationäre Fälle Psychiatrie
	

	Teilstationäre Fälle Psychiatrie
	


Die kalkulierte Fallzahl entspricht nicht den für das Budgetjahr 2009 vereinbarten Fallzahlen. Hieraus entstehende Erlösabweichungen fließen in die Ausgleichsberechnung für das Ausbildungsbudget 2010 ein.

§ 4 

Gesamtbetrag Ausbildungsbudget

	4.1.
	Der Gesamtbetrag für das Ausbildungsbudget 2009 

ohne Ausgleiche beträgt:
	
	EUR

	
	
	
	

	
	Davon:
	
	

	4.1.1.
	Kosten der Ausbildungsvergütung
	
	EUR

	
	· Mehrkosten Krankenpflege
· Kosten Hebamme/ Entbindungspflege
	
	

	4.1.2.
	Kosten der Ausbildungsstätte
 
	
	EUR

	
	
	
	

	4.1.3.
	Sonstige Kosten gem. § 17a Abs. 3 Satz 8 und 10 KHG

	
	EUR

	
	
	
	

	4.2.
	Mehr-/Mindererlösausgleich für  Vorjahre
	
	EUR

	
	
	
	

	4.3.
	Der Gesamtbetrag für das Ausbildungsbudget 2009 

mit Ausgleichen beträgt:
	
	EUR

	
	
	
	

	4.3.
	Krankenhausindividueller jahresdurchschnittlicher

Ausbildungszuschlag 2009 mit Ausgleichen 
	
	EUR

	
	
	
	

	4.4.
	Krankenhausindividueller jahresdurchschnittlicher

Ausbildungszuschlag 2009 ohne Ausgleiche
	
	EUR

	
	
	
	

	4.5.
	Zahlbetrag Ausbildungszuschlag ab 01.10.2009 bis 31.12.2009
	
	EUR

	
	
	
	

	4.6.
	Zahlbetrag Ausbildungszuschlag für den Fall der Weitergeltung ab 01.01.2010
	
	EUR

	
	
	
	


§ 5 

Ausgleichsregelungen
Für das Ausbildungsbudget 2009 gelten die Ausgleichsregelungen des § 17a Abs. 3 Satz 11 und 12 KHG mit den entsprechenden Verweisen. Im Ausbildungsbudget des Jahres 2009 sind folgende Ausgleiche für das Jahr 2008 enthalten:

	Ausgleiche 2008 vorläufig
	
	EUR


Bis zur Vorlage eines Testates des Jahresabschlussprüfers für das Jahr 2008 bleibt der Erlösausgleich 2008 vorläufig. Die Aufstellung hat die Anzahl der in Rechnung gestellten Zuschläge für Ausbildung, den Gesamterlösbetrag aus dem Ausbildungsbudget und den Nachweis über die zweckgebundene Verwendung der Mittel zu enthalten und ist bis zur Verhandlung des Ausbildungszuschlages 2010 vorzulegen

§ 6 

Zahlungsregelungen

Es gelten folgende Zahlungsregelungen entsprechend § 17 des Landesvertrages gemäß 
§ 112 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB V vom 04.05.2004.
Die Krankenkasse hat die ordnungsgemäß erstellte Rechnung zeitnah, spätestens innerhalb von 21 Kalendertagen nach Zugang des Rechnungssatzes ungekürzt zu bezahlen. Fällt der letzte Tag dieses Zeitraumes auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, gilt der nachfolgende Arbeitstag als Fristende. Danach ist die Forderung sofort fällig, ohne dass es einer Mahnung bedarf.

Als Tag der Zahlung gilt der Tag der Abbuchung vom Konto der Krankenkasse oder der 

Übersendung von Zahlungsmitteln an das Krankenhaus.

Erfolgt die Zahlung nicht innerhalb der Zahlungsfrist, kann das Krankenhaus Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß § 247 Abs. 1 BGB ab dem auf den Fälligkeitstag folgenden Tag verlangen, ohne das es einer Mahnung bedarf. 

Bei Zweifeln an der Behandlungsnotwendigkeit oder der korrekten Abrechnung hat die Krankenkasse unverzüglich nach Vorlage der Rechnung die Prüfung entsprechend des Vertrages nach 
§ 112 Abs. 2 Nr. 2 SGB V - Überprüfung der Notwendigkeit und Dauer der Krankenhausbehandlung - durch den MDK herbeizuführen, soweit nicht gesetzliche oder andere normvertragliche Regelungen etwas Abweichendes bestimmen.

Ergibt das nach Satz 1 zulässige Prüfungsverfahren, dass die Behandlung nicht notwendig oder die Abrechnung nicht korrekt war, muss das Krankenhaus unverzüglich eine Gutschrift über die fehlerhaft erstellte Rechnung übermitteln. Erfolgt die Gutschrift nicht innerhalb von 21 Kalendertagen nach Zusendung des MDK-Prüfergebnisses an das Krankenhaus, darf die Krankenkasse den überzahlten Betrag gegenüber dem Krankenhaus verrechnen. Dem Krankenhaus ist die Verrechnung unverzüglich mitzuteilen. Das Recht des Krankenhauses zu gerichtlicher Geltendmachung eines etwaigen weitergehenden Anspruchs gegen die Krankenkasse nach erfolgter Verrechnung bleibt unberührt.

Rostock Schwerin, Hamburg, Lübeck, den XX.XX.2009

Krankenhausträger





AOK Mecklenburg-Vorpommern 









Die Gesundheitskasse.

................................................




.......................................................

Krankenhaus 
Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) als Arbeitsgemeinschaft nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 KHG vertreten durch das Krankenhausberatungszentrum der BARMER in Schwerin

.................................................



.......................................................

Arbeitsgemeinschaft Krankenhaus

Mecklenburg-Vorpommern

BKK-Landesverband NORD

IKK-Landesverband Nord









.......................................................

�Inklusive Praxisanleitung


�Sicherstellungszuschläge, Strukturzuschläge
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